
●   und der DIAKOVERE Krankenhaus gGmbH – Friederikenstift über die vollstationäre/teilstationäre Behandlung zu den in den 
AVB des Krankenhauses vom 01.02.2018 niedergelegten Bedingungen. Der Patient ist mit der Geltung der Allgemeinen Vertrags-
bedingungen einverstanden.

      
Datum Unterschrift Patient/in oder gesetzliche Vertretung Unterschrift Krankenhaus

Empfangsbestätigung
Ich habe jeweils eine Ausfertigung
(   )   des Behandlungsvertrages
(   )   der Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung der Diakovere Krankenhaus gGmbH
(   )   der Datenschutzerklärung der Diakovere Krankenhaus gGmbH
(   )   DRG-Entgelttarif/Unterrichtung des Patienten gemäß KHEntgG
(   )   der Wahlleistungsvereinbarung
(   )   der allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)
(   )   Patienteninformation zum Entlassungsmanagement
(   )   Patienteninformation zum Patientenidentifikationsarmband
erhalten.

   
Datum  Unterschrift Patient/in oder gesetzliche Vertretung

Patientenetikett

zwischen12. Sonstige Weiterleitungen, die keiner Einwilligung unterliegen 
Über die in den Punkten 1.-11. genannten Formen der Verarbeitung und Weiterleitungen Ihrer 
Daten hinaus werden auch Daten zu anderen Zwecken verarbeitet und weitergeleitet, sofern wir 
dazu aus gesetzlichen Gründen befugt oder gar verpflichtet sind. Dazu zählen insbesondere 

a.) Weiterleitung an Kostenträger und andere Institutionen 
Im Rahmen der Abrechnung von Krankenhausleistungen leiten wir gemäß § 301 SGB V Daten an 
die von Ihnen benannte gesetzliche Krankenversicherung bzw. an das für Sie zuständige Sozial- 
amt und im Einzelfall an den Träger der gesetzlichen Unfallversicherung weiter. Darüber hinaus 
kann es auf der Basis gesetzlicher Bestimmungen folgende Weiterleitungen Ihrer Daten geben: 

- Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit Richtlinien zur Erprobung von Untersu- 
- 

 

erhoben, verarbeitet und anonym an die zuständige Behörde weitergeleitet werden. Persönliche 
Daten bleiben außer Acht. 

c.) Weiterleitung im Rahmen einer Auftragsverarbeitung 
Gemäß Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirche Deutschlands ist es uns gestattet, zu organi- 
satorischen und technischen Zwecken externe Dienstleister mit der Verarbeitung von Daten und 
Personendaten zu beauftragen. Diese Möglichkeit nehmen wir in verschiedenen Bereichen war,  
um die erforderliche Datenverarbeitung gesetzeskonform und zeitgerecht zu organisieren. Auf 
Anfrage stellen wir Ihnen gerne weitere Informationen zur Verfügung. 

d.) Weiterleitung gemäß Infektionsschutzgesetz 
Zweck des Infektionsschutzgesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeu- 
gen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Die hierfür 
notwendige Mitwirkung und Zusammenarbeit von Behörden des Bundes, der Länder und der 
Kommunen, Ärzten, Tierärzten, Krankenhäusern, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie sonsti- 
gen Beteiligten soll entsprechend dem jeweiligen Stand der medizinischen und epidemiologischen 
Wissenschaft und Technik gestaltet und unterstützt werden. In diesem Zusammenhang sind wir 
verpflichtet, bestimmte, durch den Gesetzgeber vorgegebene ansteckende Erkrankungen dem 
Gesundheitsamt mitzuteilen. Wenn Sie erfahren möchten, welche ansteckenden Krankheiten dies 
betrifft, können Sie das im Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) nachlesen oder Ihren behandelnden Arzt um Aus- 
kunft bitten.

e.) Weiterleitung gemäß Krebsregistergesetz
Gemäß dem Gesetz über das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen (GEKN vom 
07.12.2012) wurde eine allgemeine Meldepflicht für onkologische Diagnosen für alle Ärztinnen  
und Ärzte sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte eingeführt. Im Rahmen dieser Vorgaben melden  
wir bestimmte onkologische Diagnosen an das Land Niedersachsen. Falls diese Meldepflicht für  
Sie zutreffen sollte, wenden wir uns direkt mit weiteren Informationen an Sie. 

 Datenschutzerklärung zur Verarbeitung von Daten 
bei stationärer oder ambulanter Behandlung in der 

DIAKOVERE Krankenhaus gGmbH 
DIAKOVERE Annastift · DIAKOVERE Henriettenstift · DIAKOVERE Friederikenstift 

 

Behandlungsvertrag
DIAKOVERE Krankenhaus gGmbH

DIAKOVERE Krankenhaus gGmbH
Geschäftsführer Stefan David, Mathias Winkelhake
Sitz: Hannover, Amtsgericht Hannover HRB 200 506
USt. Nr. 25/206/48184 www.diakovere.de

ANNASTIFT | Telefon 0511 5354-0
Anna-von-Borries-Str. 1–7, 30625 Hannover
Bank für Sozialwirtschaft BIC BFSWDE33HAN
IBAN DE57 2512 0510 0009 4767 00
 

FRIEDERIKENSTIFT | Telefon 0511 129-0
Humboldtstraße 5, 30169 Hannover
Bank für Sozialwirtschaft BIC BFSWDE33HAN
IBAN DE94 2512 0510 0001 4520 00
 
HENRIETTENSTIFT | Telefon 0511 289-0
Marienstraße 72–90, 30171 Hannover
Bank für Sozialwirtschaft BIC BFSWDE33HAN
IBAN DE04 2512 0510 0004 4160 00 D
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DIAKOVERE 
ein Gesamtunternehmen 
von Annastift, Friederikenstift,
Henriettenstift

in Niedersachsen e.V.
evangelischer Kirchen 
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● Die Verpflichtung des Krankenhauses erstreckt sich nicht auf Leistungen des Belegarztes; zu diesen gehören seine persönlichen 
Leistungen, der ärztliche Bereitschaftsdienst, die von ihm veranlassten Leistungen nachgeordneter Ärzte des Krankenhauses, die 
in demselben Fachgebiet wie der Belegarzt tätig werden und die von ihm veranlassten Leistungen von Ärzten und ärztlich  
geleiteten Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses. Das Krankenhaus haftet nicht für Leistungen der Belegärzte. Der 
Belegarzt sowie die von ihm hinzugezogenen Ärzte bzw. ärztlich geleiteten Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses 
berechnen ihre Leistungen gesondert. 

Hinweis: 

Sofern kein gesetzlicher Krankenversicherungsschutz besteht oder Wahlleistungen in Anspruch genommen werden, die 
vom gesetzlichen Krankenversicherungsschutz nicht umfasst sind, besteht nach Maßgabe der jeweils geltenden 
gesetzlichen Vorschriften keine Leistungspflicht eines öffentlich-rechtlichen Kostenträgers (z.B. Krankenkasse etc.). In 
diesen Fällen ist der Patient ganz bzw. teilweise als Selbstzahler zur Zahlung des Entgeltes für die 
Krankenhausleistungen verpflichtet. 

Wir weisen darauf hin, dass die DIAKOVERE Krankenhaus gGmbH - Friederikenstift gemäß § 16 Abs. 1 der Allgemeinen Ver- 
tragsbedingungen (AVB) für Geld und Wertgegenstände keine Haftung übernimmt, sofern diese nicht der Verwaltung zur 
Verwahrung übergeben werden. 

DIAKOVERE Annastift ꞏ DIAKOVERE Friederikenstift ꞏ DIAKOVERE Henriettenstift 

DIAKOVERE FRIEDERIKENSTIFT 
Telefon 0511 129-0
Humboldtstraße 5, 30169 Hannover

Bank für Sozialwirtschaft BIC BFSWDE33HAN
IBAN DE94 2512 0510 0001 4520 00

www.diakovere.de/friederikenstift

DIAKOVERE Krankenhaus gGmbH
Sitz: Marienstraße 72–90, 30171 Hannover

Geschäftsführer 
Stefan David

Prof. Dr. Thomas Kersting MBA

Amtsgericht Hannover HRB 200 506
USt-IdNr. DE268136980 in Niedersachsen e.V.

evangelischer Kirchen 
im Diakonischen Werk
Mitglied

DIAKOVERE – ein Gesamt-
unternehmen von Annastift, 
Friederikenstift, Henriettenstift


